
 
 

Anmerkungen zu den Anregungen und Hinweisen vom Regierungspräsidium Darmstadt, 

Dezernat V 52 Forsten  

 

Es wurden Anmerkungen und Hinweise zu folgenden Themen gegeben: 

 

 Inanspruchnahme von Wald & Schutzwald 

 

Inanspruchnahme von Wald & Schutzwald 

 
Es wird der Hinweis zur Kenntnis genommen, dass im Sinne des Hessischen Waldgesetzes, bei der 

Inanspruchnahme von Wald/Schutzwald ein forstrechtliches Verfahren über die Zulässigkeit von 

Waldrodung durchzuführen ist.  

Die Hinweise beziehen sich vornehmlich auf den Status des Wäldchens am Fort Biehler. Das 

Wäldchen am Fort Biehler stellt ein großes Potential für die geplante Siedlungsentwicklung dar. Bei 

einer phasenweisen Entwicklung der Neubebauung wird die „Grüne Mitte am Fort Biehler“ der grüne 

Ankerpunkt dieses neuen Stadtbereichs. Die Verträglichkeit einer intensiveren Nutzung durch die 

Bewohner in Bezug auf die Einordnung als „Schutzwald“, ist in der vertieften Planung im weiteren 

Planungsprozess zu prüfen. Grundsätzlich wird von einer Verträglichkeit ausgegangen. 

 

In den vorbereitenden Untersuchungen für einen städtebaulichen Entwicklungsbereich wird die 

grundsätzliche Machbarkeit einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme geprüft. Einige 

Anregungen und Hinweise beziehen sich auf die vorbereitende bzw. verbindliche Bauleitplanung, 

die dann in Angriff genommen wird, wenn die Stadtverordnetenversammlung die Satzung für eine 

städtebauliche Entwicklungsmaßnahme beschlossen hat. Die Anregungen und Hinweise werden 

zur Kenntnis genommen und das Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat V 52 Forsten wird in 

den weiteren Planungsschritten beteiligt.  

 
































